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Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen für Grundschulen der Stadt Lüg-
de vom 28.11.2012 
 

- gültig in der nachfolgenden Fassung ab dem 11. Dezember 2012 
 
 
 

§ 1  Geltungsbereich 
 
 Für die nachstehend aufgeführten Grundschulen der Stadt Lügde wird ein räumlich 
  abgegrenztes Gebiet als Schuleinzugsbereich gebildet: 
 

• Grundschule Lügde 
• Grundschule Rischenau 

 
 
 

§ 2  Abgrenzung der Schuleinzugsbereiche 
 
 Die räumlichen Abgrenzungen der Schuleinzugsbereiche werden wie folgt festgelegt: 
 
  Grundschule Rischenau: 
 

Ortsteile Rischenau, Niese, Köterberg, Hummersen, Falkenhagen, Wörderfeld und Sabben-
hausen 

 
  Grundschule Lügde: 
 
  Ortsteile Lügde, Harzberg und Elbrinxen 


